
Auftragserteilung/Einzugsermächtigung/Widerruf:
	� Hiermit beauftrage ich die Augsburger Aktienbank AG sämtliche auf oben genanntem Erstdepot vereinbarten Ansparpläne ab 01.01.2009 ausschließlich auf das vorbenannte Sparplan Zusatz-Depot zu über-

tragen und einzurichten. Auf dem Erstdepot sind ab 01.01.2009 keine Ansparpläne mehr zu führen.

	 Sofern ich/wir auf oben genannten Erstdepot die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen beauftragt habe/n wird diese mit Wirkung zum 31.12.2008 widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden die  
	 Ausschüttungen ab dem 01.01.2009 automatisch dem Abwicklungskonto des Erstdepots gutgeschrieben.

Hiermit widerrufe ich die in oben genanntem Erstdepot hinterlegten Einzugsermächtigungen betreffend Ansparpläne mit Wirkung zum 31.12.2008 und erteile gleichzeitig nachfolgende Einzugsermächtigung: Hiermit 
ermächtige/n ich/wir die Augsburger Aktienbank AG widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Einzahlungen zu den bereits von mir/uns gewählten Ausführungstermin/en ausschließlich von meinem/unseren 
der Bank bereits benannten Referenzkonto mittels Lastschrift einzuziehen. Im Rahmen von Ansparplänen erworbene Anteile an Investmentfonds werden ab 01.01.2009 ausschließlich im Sparplan Zusatz-Depot 
verwahrt. Der Gegenwert wird ab dem 01.01.2009 dem Abwicklungskonto gutgeschrieben/belastet. Bei Kaufaufträgen gegen Lastschrifteinzug findet die Einbuchung der Wertpapiere ab dem 01.01.2009 unter dem 
Vorbehalt der Lastschrifteinlösung statt.

Zahlungsvereinbarung bei geduldeten Überziehungskrediten auf dem Service-Konto des Sparplan Zusatz-Depots: Es gilt die nachfolgende Zahlungsvereinbarung: Der/Die Kontoinhaber ermächtigt/ermächti-
gen die Augsburger Aktienbank AG dazu, eine zu Lasten des Service-Kontos des Sparplan Zusatz-Depots geduldete Überziehung per Lastschrifteinzug zu Lasten des Referenzkontos einmal monatlich auszugleichen. 
Geduldete Überziehungen entstehen durch Kontobelastungen ohne ausreichende Deckung.

Angabe gemäß Geldwäschegesetz. 	  Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir für eigene Rechnung handle/handeln.	

Kontoeröffnung Sparplan Zusatz-Depot (Augsburger Sparplan-Depot inkl. Service-Konto)

Das Referenzkonto für das Sparplan Zusatz-Depot entspricht dem von mir/uns benannten Referenzkonto für das Erstdepot. 
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☞✘
Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen; Erklärung zur Konto-/Depoteröffnung und zum Kaufauftrag: Maßgebend für den Geschäftsverkehr sind die Bedingun-
gen für das Sparplan Zusatz-Depot und das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis sowie das jeweils aktuell gültige Preisverzeichnis der Bank. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) und die Bedingungen für die Nutzung von Online-Banking und Telefon-Bank-Service. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den 
AGB enthalten, insbesondere handelt es sich hierbei um die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Geschäfte in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten werden entsprechend unserer Grundsätze 
der Auftragsausführung beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren ausgeführt, die in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ („Unternehmens-
broschüre“) dargestellt sind. Diese sind ebenfalls Bestandteil der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Ergänzend gelten für Geschäfte an deutschen Wertpapierbörsen sowie deren Abwicklung die 
Bedingungen für Geschäfte an deutschen Wertpapierbörsen. Der Wortlaut der AGB und der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte einschließlich der Unternehmensbroschüre sowie die Bedingungen für das 
Sparplan Zusatz-Depot und weiteren ergänzenden Dokumenten (insbesondere das Preisverzeichnis) wurden Ihnen ausgehändigt. Sämtliche Bedingungen können darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Bank 
eingesehen werden.

Kd.-Nr. des Vermittlers

VertriebswegStempel des Vermittlers Name des Vermittlers

Mit Eröffnung des Sparplan Zusatz-Depots wird für den/die Antragsteller ein Augsburger Sparplan-Depot und zugleich ein Service-Konto (Abwicklungskonto) bei der Augsburger Aktienbank AG mit Wirkung zum 
01.01.2009 eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt dient das Service-Konto zusätzlich als Abwicklungskonto für Gutschriften und Belastungen im Rahmen des Wertpapiergeschäftes mit der Augsburger Aktienbank AG. Die 
Eröffnung des Sparplan Zusatz-Depots ist nur möglich, sofern und soweit der/die Antragsteller im Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein Augsburger Sparplan-Depot („Erstdepot“) mit Service-Konto bei der Augsbur-
ger Aktienbank AG führt/führen. Zwischen dem/den Antragsteller/n des Sparplan Zusatz-Depots und des Erstdepots muss Personenidentität bestehen. Dieses „Erstdepot“ wird vom 

Antragsteller 1 

Antragsteller 2 

unter folgender Konto Nr.  Depot Nr.  geführt. 

Bei Konto-/Depoteröffnung auf zwei Personen wird automatisch jeder Konto-/Depotinhaber zur Einzelverfügung berechtigt. Kunde und Bank vereinbaren schon jetzt die Eröffnung weiterer Konten/Depots zu den-
selben Bedingungen – wie sie für dieses Konto/Depot gelten – einschließlich Gebühren und Kosten, sofern solche zur Abwicklung erforderlich sein sollten. Die Vergütungskonditionen ergeben sich aus dem jeweils 
aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis sowie dem Preisverzeichnis.

☞✘

Ausschüttungen und Dividenden werden automatisch dem Service-Konto des Sparplan Zusatz-Depots gutgeschrieben.
  Abweichend hiervon wünsche/n ich/wir, sofern möglich, die automatische Wiederanlage der Ausschüttung.

✘ ☞

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärungen innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Be- 
lehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Augsburger Aktienbank AG, Halderstraße 21, 86150 Augsburg, E-Mail: info@aab.de.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklä-
rung erfüllen.

Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben.
Ihre Augsburger Aktienbank AG

Ihr Widerrufsrecht besteht gem. § 312 d Abs. 4 Nr. 6 BGB nicht bei Fernabsatzverträgen, die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem 
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die die Bank keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, 
die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten.

Bitte beachten Sie: Wertersatz für erbrachte Dienstleistungen nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt müssen Sie nur leisten, sofern Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass die Bank vor Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt (siehe oben).

Widerrufsbelehrung

Einverständniserklärung zum Einbehalt von Zuwendungen Dritter  
Die Augsburger Aktienbank AG kann von Dritten, i. d. R. den Produktemittenten (z. B. Kapitalanlagegesellschaften), periodische Vergütungen erhalten, deren Höhe insbesondere von der Art des Produkts (Anteile 
an Investmentfonds, Zertifikate), vom jeweiligen Dritten, von der Höhe des Wertes und/oder der Anzahl der im Depot verwahrten Produkte abhängig ist (laufzeitabhängige Vermittlungsprovision). Darüber hinaus 
gewähren Dritte der Augsburger Aktienbank AG mitunter Sachzuwendungen, beispielsweise in Form von Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen und kulturellen Anlässen. In welcher Art und Höhe die Augsbur-
ger Aktienbank AG laufzeitabhängige Vermittlungsprovisionen und/oder Sachzuwendungen erhält, ist in allgemeiner Form in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger 
Aktienbank AG“ – dort Kapitel D – dargestellt. Weitergehende Informationen zu derartigen laufzeitabhängigen Vermittlungsprovisionen und/oder Sachzuwendungen sind jeweils in den Vereinbarungen mit Dritten 
festgelegt und können auch von Ihnen bei der Augsburger Aktienbank AG erfragt werden. 

Grundsätzlich steht Ihnen ein Auszahlungsanspruch hinsichtlich etwaiger laufzeitabhängiger Vermittlungsprovisionen und der Sachzuwendungen (bzw. des daraus folgenden geldwerten Vorteils) zu (§ 667 BGB,  
§ 384 Abs. 2 HGB). Um Ihnen jedoch weiterhin u. a. eine effiziente Infrastruktur einschließlich eines im Übrigen kostenlosen Produkt- und Marktmonitorings sowie Informationsmaterial anbieten zu können, verein-
nahmt die Augsburger Aktienbank die laufzeitabhängige Vermittlungsprovision sowie die Sachzuwendungen für eigene Zwecke. 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die Augsburger Aktienbank AG die oben dargestellte laufzeitabhängige Vermittlungsprovision vereinnahmt. Gleiches gilt für den Vorteil aus den 
Sachzuwendungen. Ich/Wir verzichte/n hiermit ausdrücklich auf meinen/unseren diesbezüglichen Herausgabeanspruch. 

Original für die Bank

 Hiermit bestätige ich, dass die Vertragserklärungen des Kunden in meiner Anwesenheit abgegeben wurden.

✍
 Ort, Datum	  Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1                	  Unterschrift Antragsteller 2/gesetzlicher Vertreter 2 

✗ ✗

✍
 Ort, Datum	  Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1                	  Unterschrift Antragsteller 2/gesetzlicher Vertreter 2 

✗ ✗

Ort, Datum	           Stempel / Name in Druckbuchstaben	          Unterschrift des Vermittlers
✗

Die Augsburger Aktienbank AG kann die vereinnahmten laufzeitabhängigen Vermittlungsprovisionen sowie die aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis mit Ihnen resultierende Vergütung (Vergütung nach dem Preis- 
und Leistungsverzeichnis, Preisverzeichnis und/oder sonstigen Vereinbarungen) ganz oder teilweise an Dritte weiterleiten, insbesondere an Vermittler, Berater und/oder externe Vermögensverwalter. Darüber hinaus 
kann die Augsburger Aktienbank AG Sachzuwendungen an diese Dritten gewähren. Die an diese Dritten weitergeleiteten Zahlungsbestandteile übersteigen in keinem Fall die vereinnahmten etwaigen laufzeitabhän-
gigen Vermittlungsprovisionen, den Wert erhaltener Sachzuwendungen sowie die Höhe Ihrer Vergütungen an die Augsburger Aktienbank AG. In welcher Art und Höhe die Augsburger Aktienbank AG derartige Zah-
lungsbestandteile an Dritte weiterleitet bzw. gewährt, ist in allgemeiner Form in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ – dort Kapitel D – dargestellt. 
Details können bei der Augsburger Aktienbank AG erfragt werden. 



Bedingungen für das Sparplan Zusatz-Depot

Augsburger Aktienbank AG
Halderstraße 21
86150 Augsburg
Postadresse: 86135 Augsburg
Bankleitzahl 720 207 00

Finanzdienstleistungen gemäß § 4 Ziffer 8 UStG sind mehrwertsteuerfrei.

Telefon	 08 21.50 15 - 0
Telefax 	08 21.50 15 -2 78

www.aab.de
info@ aab.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Robert Baresel
Vorstand: 
Lothar Behrens, Joachim Maas,
Ulrich Truckenmüller

Sitz der Gesellschaft: Augsburg
Registergericht HRB 43

USt.-Id.-Nr. DE127470049
BIC AVBADE 71

• �Das Service-Konto wird als Konto in laufender Rechnung (Kontokorrent) bei der Augsburger 
Aktienbank AG (nachfolgend auch Bank genannt) geführt. Die Kontoführung ist nur auf Gutha-
benbasis möglich.

• �Die Zinssätze für das Service-Konto sind variabel. Die jeweils geltenden Zinssätze ergeben sich aus 
dem Preisaushang sowie dem Preisverzeichnis der Augsburger Aktienbank AG in der jeweils gülti-
gen Fassung. Die Änderungen von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Konto-/ 
Depotvertrages erfolgen nach Maßgabe von Nr. 12 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

• �Die Bank erteilt jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Die Rechts-
wirkungen eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu prüfen und gegebenen-
falls Einwendungen zu erheben sind in Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.

• Die Bank erstellt mindestens einmal jährlich einen Kontoauszug für den/die Kontoinhaber.

• �Verfügungen zu Lasten des Service-Kontos sind möglich in Form von: 
– Barauszahlungen 
– Überweisungen 
– Belastungen im Rahmen des Wertpapiergeschäftes mit der Augsburger Aktienbank AG 
– Belastungen im Rahmen von Kartenabrechnungen

• �Wird ein Konto/Depot mindestens zwölf Monate ohne Bestand geführt, so ist die Bank berechtigt, 
das Konto/Depot ohne gesonderte Mitteilung an den/die Kontoinhaber aufzulösen.

• �Für die Abtretung/Verpfändung des Depots und/oder des Kontos ist die ausdrückliche Zustim-
mung der Bank erforderlich.

• �Jeder Konto-/Depotinhaber ist ohne Mitwirkung des jeweils anderen berechtigt: 
- �über das jeweilige Guthaben zu verfügen, das Konto/Depot aufzulösen oder es auf seinen Na-

men umschreiben zu lassen. Dies gilt auch im Falle des Ablebens eines der Konto-/Depotinhaber.
- �Verbindlichkeiten zu Lasten des Gemeinschaftskontos innerhalb der Kreditlinie (Lombardkredit) 

einzugehen.
- �die Ein-, Auslieferung und Übertragung von Finanzinstrumenten zu veranlassen, Aufträge zu An- 

und Verkäufen von Finanzinstrumenten sowie zu allen anderen börsenmäßigen Geschäften und 
Verwaltungshandlungen zu erteilen und Stimmrechte auszuüben. Für den Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten gelten die „Grundsätze der Auftragsausführung 
beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren“.

- �Depotauszüge und Wertpapieraufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die 
Depotinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen sowie den gesamten, dieses 
Gemeinschaftskonto/-depot betreffenden Schriftwechsel für die Depotinhaber verbindlich zu 
unterzeichnen.

- Dritten Vollmacht zu erteilen.

• �Zum Abschluss und zur Durchführung von komplexen Produkten zu Lasten des Sparplan Zusatz-
Depots (inkl. Service-Konto) bedarf es einer Vereinbarung mit allen Konto-/Depotinhabern.  

• �Tod des Konto-/Depotinhabers 
Alle Finanzinstrumente, die für einen Konto-/Depotinhaber eingehen, sei es von dritter Seite oder 
von einem Konto-/Depotinhaber, können sowohl zu Lebzeiten der Konto-/Depotinhaber als auch 
nach dem Ableben eines Konto-/Depotinhabers dem Gemeinschaftskonto-/depot gutgeschrieben 
werden. Dies gilt entsprechend für alle im Rahmen des allgemeinen Zahlungsverkehrs eingehen-
den Beträge.

• �Abrechnungen 
Über jede Bewegung auf dem Depot erhält der Konto-/Depotinhaber eine Abrechnung. Auf 
Wunsch des Kunden erfolgt ergänzend eine Information über den Stand der Ausführung seines 
Auftrags. 

Bei regelmäßigen Aufträgen über Investmentanteile (z. B. Ansparpläne) werden dem Kunden 
abweichend von der unverzüglichen Bestätigung der Auftragsausführung grundsätzlich min-
destens alle zwölf Monate die sonst in der Bestätigung enthaltenen Informationen in Form eines 
Jahresauszuges übermittelt. 

In jedem Fall erhält der Depotinhaber zu Beginn eines jeden Kalenderjahres eine Vermögensauf-
stellung über den Stand seines Anteilguthabens am Ende des vorherigen Kalenderjahres.

• �Buchungen, die infolge eines Irrtums, eines Eingabe- oder Schreibfehlers oder aus anderen Grün-
den vorgenommen werden, ohne dass ein entsprechender Auftrag vorliegt, darf die Bank durch 
einfache Buchung rückgängig machen.

• �Entnahmepläne 
Bei Entnahmeplänen werden gleichzeitig mit der Überweisung des gewünschten Betrages entspre-
chende Anteile des Investmentfonds verkauft. Die Verkäufe können aufgrund des Abrechnungs-
verfahrens mit den Fondsgesellschaften erst mit späterer Valuta von mehreren Tagen gebucht 
werden. Die Bank weist darauf hin, dass deshalb Sollzinsen anfallen können.

• �Kündigung 
Der Depotinhaber kann den Konto-/Depotvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Die Bank kann diesen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.

Werden im Depot des Kunden für diesen Wertpapiere verwahrt, kann der Kunde den Konto-/De-
potvertrag nur kündigen, wenn er spätestens mit der Kündigungserklärung einen Verkaufsauftrag 
hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere erteilt oder die Bank anweist, die verwahrten Papiere 
unter Angabe der genauen Konto-/Depotbezeichnung auf ein anderes Depot zu übertragen.

• �Aufzeichnung der Gespräche 
Zur Sicherheit aller Beteiligten kann die Bank alle Telefongespräche aufzeichnen, ist hierzu jedoch 
nicht verpflichtet. Der Konto-/Depotinhaber ist einverstanden, dass sämtliche Telefongespräche mit 
ihm von der Augsburger Aktienbank AG oder deren Bevollmächtigten auf Tonträger oder Daten-
träger aufgenommen und aufbewahrt werden können (die Aufbewahrungsfrist beträgt regelmäßig 
sechs Monate). Die Aufzeichnungen können von den Mitarbeitern der Bank abgehört werden und 
zu Beweiszwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwendet werden. Der Kunde wird Bevoll-
mächtigte bei Bevollmächtigung davon in Kenntnis setzen, dass Telefongespräche wie beschrieben 
aufgezeichnet werden können und der Bank unverzüglich mitteilen, falls Bevollmächtigte Einwen-
dungen gegen die Aufzeichnung haben.

• �Preise, Gebühren und andere Kosten 
Für die Führung von Konten, Depots und sonstige Dienstleistungen berechnet die Bank Gebühren. 
Maßgebend ist das Preis-/Leistungsverzeichnis sowie das Preisverzeichnis der Bank in der jeweils 
gültigen Fassung. Die Bank ist berechtigt, die Gebühren unter Berücksichtigung ihrer Kosten nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) neu festzusetzen. Das Preisverzeichnis wird dem Kunden vor 
Eröffnung dieses Sparplan Zusatz-Depots ausgehändigt; das Preis-/Leistungsverzeichnis ist bei der 
Augsburger Aktienbank AG erhältlich und liegt bei ihr in den Geschäftsräumen zur Einsichtnahme 
aus.

• � �Einschaltung von Bevollmächtigten 
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei einer Einschaltung von Bevollmächtigten (z. B. Vermittler, 
Berater) durch Sie deren Handelsentscheidungen unmittelbar für und gegen Sie wirken. Eine 
Haftung der Augsburger Aktienbank AG für diese Bevollmächtigten besteht nicht. Die Augsburger 
Aktienbank AG wird nicht überprüfen, ob die Verfügungen des Bevollmächtigten mit Ihren inter-
nen Absprachen mit dem Bevollmächtigten übereinstimmen. Sofern der Bevollmächtigte eine 
Vergütung erhält, können durch diese Vergütung Ihre Geschäfte mit zusätzlichen Kosten belastet 
werden, die eine Gewinnmöglichkeit insgesamt nicht nur reduzieren, sondern auch ausschließen 
können. Sofern die Vergütung des Bevollmächtigten umsatzabhängig ist, kann ein außerhalb der 
Einwirkungssphäre der Augsburger Aktienbank AG bestehender Interessenkonflikt des Bevoll-
mächtigten bestehen, wenn dieser Entscheidungen ausschließlich oder teilweise im eigenen Provi-
sionsinteresse veranlasst. Die Augsburger Aktienbank AG kann und wird Ihr Depot bezüglich einer 
derartigen Vorgehensweise nicht gezielt überwachen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass der 
Bevollmächtigte, sofern er erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen erbringt, für die Beschaffung 
der erforderlichen Erlaubnisse selbst verantwortlich ist und eine Zahlung eines Entgelts durch Sie 
an den Bevollmächtigten ein Indiz für eine erlaubnispflichtige Dienstleistung darstellt.

Stand: Juli 2008
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Grundregeln für die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Ge schäftsbedingungen und der 
 Sonder bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung 
zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der Bank (im folgenden 
Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wert-
papiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die 
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-
halten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem 
Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen 
Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbe dingungen) 
auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das 
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. Über-
weisungsbedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Zah-
lungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertun-
gen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über 
den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist. 

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähig-
keit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige 
der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinan-
spruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene 
Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche 
Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende 
Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über 
Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im 
Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der 
Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt 
hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden 
der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für 
deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mit-
arbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit 
die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarun-
gen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingun-
gen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass 
die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag 
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter 
Auftrag). Dies betrifft z. B. die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterwei-
sung des Dritten. 

(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur-
ereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, 
Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) 
eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden 

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung 
die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer 
hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Ver-
langen der Bank in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage 
eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine 
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf den-
jenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten 
ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. 
Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn 
ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und 
 öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe 
seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die 
kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht 
verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an 
dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  
 (Konten in laufender Rechnung) 

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, 
jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die 
in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen 
und Ent gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der 
Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem 
Kunden ander weitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlus-
ses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu 
erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absen dung 
innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses 
beson ders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des 
Rechnungs abschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein 
Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)



1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 

3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code) 2

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 

(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer falschen Konto-
nummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungs-
buchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung 
nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und 
steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres 
Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die 
Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder 
gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rück-
wirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Ein-
lösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, 
wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. 
Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter 
dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden 
Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem 
Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht 
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie Schecks sind 
eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren 
gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks 
sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann 
eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht 
bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und 
Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen 
über Guthaben auf Fremdwährungskonten (z. B. durch Überweisungen zu Lasten des 
Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses 
ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisentermingeschäft) ab, 
aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre 
Fremd währungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser 
Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremd-
währungsguthabens (Abs. 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit 
(Abs. 2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, 
auf die das Fremdwährungs guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch 
bedingter Maß nahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur einge-
schränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse 
andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb 
des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer 
Verfü gung zu Lasten eines Fremdwährungs guthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, 
wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus aus führen kann. Das Recht des Kunden 
und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in dersel ben Währung miteinander zu 
verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unbe rührt.

(4) Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem  
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungs-
diensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der 
Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen 
oder die Ände rung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere 
einer Voll macht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn 
die Ver tretungs macht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) einge-
tragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Dar-
über hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere 
aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein deutig formulierte 
Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor 
allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Anga-
ben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie der 
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen 
müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies 
der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Auf trägen muss dies außer-
halb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnis-
aufstellun gen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen 
sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre 
Richtig keit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen 
unver züg lich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, 
muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht 
auch beim Aus bleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet 
(Wertpapierab rech nungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des  
Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen Kredite und 
Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privat-
kundengeschäft“ und ergänzend aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein 
Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu 
diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen 
Zinsen und Entgelte. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im 
Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, 
nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, 
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine andere Verein-
barung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegen stehen, 
die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer 
vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, 
wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt 
aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem 
Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von 
sechs  Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditverein-
barung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwick lung eine angemessene Frist 
einräumen.



4Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lett land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Rupublik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
5Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische Zloty, Rumänische Leu,  

Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint. 3

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch  
genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung typischer weise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B. 
Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk samwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts beziehung einen elektronischen Kommu-
nikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen angeboten, kann 
er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt 
der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht 
zugrunde gelegt. 

(6) Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, 
wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird 
(insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, 
freigegeben oder verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der 
Bewachung von Sicherungsgut).

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdienste-
verträgen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen  
Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums4 (EWR) in einer EWR-
Währung5 richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergän zend 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen 
den Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestel-
lung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche 
bedingt sind (z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer 
für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. 
als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch 
erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz 
oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu 
verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe-
wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn

sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich  •
zu verändern drohen oder
sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu ver- •
schlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, 
dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestel-
len hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht der Anspruch auf die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag ange-
geben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 EUR übersteigt, besteht der Anspruch 
auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der Kreditvertrag keine oder keine 
abschließenden Angaben über Sicherheiten enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene 
Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach 
Nr. 19 Abs. 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nach-
kommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

 

 
14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den 
Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bank-
mäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt 
ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden  
(z. B. Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprü-
che, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegen-
über der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank über-
nommen (z. B. als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme 
folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der 
Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bar-
einzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht 
auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene 
Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. 
Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen 
eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrief-
ten nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die 
Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu 
verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln 

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im 
Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt 
die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie 
diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an 
diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde 
liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, 
wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmännische 
Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur 
für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungs-
übereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller 
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus 
seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelö-
ster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden 
nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und 
der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der 
Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn 
über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so 
lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag 
aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) ent-
spricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorüberge-
hend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl 
freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie 
wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des 
Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch 
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verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszu-
führen (z. B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben)

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare 
Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Freigabe 
von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird 
bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die 
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Ver-
bindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden 
über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicher-
heit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen 
(z. B. den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsrege-
lung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn 
hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung 
fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, 
für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
jeder zeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (z. B. den 
Scheck vertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung 
der Kündigungs frist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes 
Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindes tens 
zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungs regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungs frist kündi gen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf 
die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines Verbrau-
cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen 
kündigen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner 
Geschäftsbe zie hungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank 
deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden 
unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat,  •
die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit 
Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. Aushändigung einer Zahlungskarte) 
von erheb licher Bedeutung waren, oder
wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden  •
oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch 
die Rück zahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit 
gegen über der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – 
gefähr det ist oder
wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicher- •
heiten nach Nr. 13 Abs. 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sons-
tigen Ver einbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist 
nach kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündi-

gung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderhei-
ten des Einzel falles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen Verzu-
ges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank 
nur nach Maß gabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die 
Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist 
einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (z. B. bei der Kündi-
gung des Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen

20. Einlagensicherungsfonds 

(1) Schutzumfang 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 
angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in der 
Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen 
Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lautenden Spar-
briefe. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 30 % des für die Einlagensicherung 
maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem 
Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter 
www.bankenverband.de abgefragt werden. Sofern es sich bei der Bank um eine Zweig-
niederlassung eines Instituts aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes handelt, erbringt der Einlagen sicherungsfonds Entschädigungsleistungen nur, wenn 
und soweit diese Verbindlichkeiten nicht vom Schutzumfang der Heimatlandeinlagensi-
cherung umfasst sind. Der Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann im Internet 
auf der Webseite der jeweils zuständigen Sicherungseinrichtung abgefragt werden, 
deren Adresse dem Kunden auf Verlangen von der Bank mitgeteilt wird. 

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz 
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie 
z. B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten. 

(3) Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf § 6 des Statuts des  
Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

(4) Forderungsübergang 
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen 
Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit 
allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. 

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten 
alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. 

Ombudsmannverfahren 

21. Außergerichtliche Streitschlichtung

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerde-
gegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts 
(§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine 
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bank-
gewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter  
www.bankenverband.de abrufbar ist.                                                                                        
Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband 
deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

                           Stand: Oktober 2009



1International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode) 
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4  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische 
Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes derzeit: siehe Fußnote 3).
6 Z.B. US-Dollar
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen 
von Kunden gelten die folgenden Bedingungen

1. Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags 
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos 
zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem 
bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das glei-
che Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und Bank-
leitzahl seiner Bank oder IBAN1) und die ihm vom Zahlungsempfänger genannte 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN 
und BIC2 oder andere Kennung des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu 
verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestim-
men sich nach Nr. 2.1 und 3.1. 

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung 
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank 
zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und 
Weise (z. B. per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nr. 2.1 bezie-
hungsweise Nr. 3.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. 
Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und 
zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden 
entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank 
die Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der 
Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei 
formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, 
falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der 
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (z. B. per Online-Banking-PIN/
TAN).
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überwei-
sungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in 
Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit. 

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang 
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrich-
tungen der Bank (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf Online-
Banking-Server).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Abs. 1 Satz 2 nicht 
auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der 
Überweisungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank 
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt 
der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe 
Nr. 2.2.2) erst als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nr. 1.4 Abs. 1 und 
2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Wider-
ruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überwei-
sung vereinbart (siehe Nr. 2.2.2 Abs. 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungs-
weise den Dauerauftrag (siehe Nr. 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag 
liegenden Geschäftstages der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des Wider-
rufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr 
aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.
(3) Nach den in Abs. 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag 
nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinba-
rung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den 
Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs 
des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.  

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung 
erforderlichen Angaben (siehe Nr. 2.1 und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe 
Nr. 1.3 Abs. 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nr. 1.3 Abs. 2) und 
ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung 
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen). 
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zah-
lungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom 
Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 1.2) 
auszuführen. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Aus-
führung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit 
Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 

1.7 Ablehnung der Ausführung 
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nr. 1.6 Abs. 1) nicht erfüllt, kann die Bank die 
Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nr. 2.2.1 beziehungsweise 3.2 verein-
barten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie 
die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem 
Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine 
Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag 
wieder herausgeben. 
(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Über-
weisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung 
zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Über-
weisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer beziehungsweise Internationale Bank-
kontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der 
Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten.

1.10 Entgelte 
1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb Deutsch-
lands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums3 (EWR) in Euro 
oder in einer anderen EWR-Währung4   
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.
1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung 

für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten • 5) oder 
für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in Währun- •
gen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen6) und 
für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind,  •

verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 1 bis 6 AGB-Banken.

Bedingungen für den Überweisungsverkehr
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7 Siehe Fußnote 3.
8 Siehe Fußnote 4.

1.11 Wechselkurs 
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kon-
towährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Bestimmung 
des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsrege-
lung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses 
wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der 
Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, 
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 
eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrens-
ordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bun-
desverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. 
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dorti-
gen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank 
gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des  
 Europäischen Wirtschaftsraums7 (EWR) in Euro oder in anderen  
 EWR-Währungen8 

2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

Name des Zahlungsempfängers, •
Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl oder Name des Zahlungs- •
dienstleisters des Zahlungsempfängers 

oder 
Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-Identifizie-
rungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers,

Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1), •
Betrag, •
Name des Kunden, •
Kontonummer oder IBAN des Kunden.  •

2.2 Maximale Ausführungsfrist 
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens 
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist 
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauf-
trags des Kunden bei der Bank (siehe Nr. 1.4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an 
einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an 
dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftrags-
währung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene 
oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Aus-
führungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Wäh-
rung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in 
der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nr. 1.3 Abs. 2) hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag 
einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu 
bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten Überweisung 
befunden hätte.
2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten  
Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder 
zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die 
Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Abs. 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf 
seinem Konto belastet wurden.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nr. 2.2.1 
eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Abs. 1 und 2 ausgeschlos-
sen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank 
nach Nr. 2.3.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nr. 2.3.4.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Ver-
langen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten.
2.3.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung 
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von den Nr. 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank 
hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie 
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Abs. 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsgrenze gilt nicht

für nicht autorisierte Überweisungen, •
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,  •
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und •
für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.  •

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer 
nicht erfolgten autorisierten Überweisung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Überweisung oder nicht autorisierten Überweisung 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nr. 2.3.2 und Schadensersatzansprüchen 
in Nr. 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung oder nicht autorisierten Überweisung 
neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes  •
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.
Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht.  •
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbe- •
trag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. 
Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der An-
spruch auf höchstens 12.500 EUR je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank  besonders übernommen hat.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nr. 2.3.2 bis 2.3.4 ist ausgeschlossen,

wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag  •
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
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9  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie 
Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

10 Z.B. US-Dollar
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes derzeit: siehe Fußnote 9).

gegangen ist, oder
soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen  •
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem 
Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die 
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überwei-
sung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nr. 
2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die  •
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. •

3. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des  
 Europäischen Wirtschaftsraums9 (EWR) in Währungen eines Staates   
 außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10) sowie Überweisungen in   
 Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11) 

3.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:

Name des Zahlungsempfängers, •
Internationale Bankkontonummer •  (IBAN) beziehungsweise Kontonummer des  
Zahlungsempfängers,
Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überweisungen  •
innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen in andere Staaten 
der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsemp-
fängers anzugeben,
Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1), •
Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1), •
Betrag, •
Name des Kunden, •
Kontonummer oder IBAN des Kunden. •

3.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.3.1 Haftung der Bank für eine nicht autorisierte Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nr. 1.3 Abs. 2) hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der 
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand 
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überwei-
sung befunden hätte. 
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, 
haftet die Bank für eigenes Verschulden.  Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.
3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung 
Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung hat der 
Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes  •
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.

Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen  •
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 EUR je Überweisung begrenzt. Diese  •
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Überweisung nach 
Nr. 3.3.2 bestehen nicht, wenn

die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft angegebenen  •
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde oder
die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag ordnungs- •
gemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nr. 3.3.1 und 3.3.2 und Einwendungen des Kun-
den gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die 
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist 
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die  •
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. •

              Stand: Oktober 2009
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Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland  Kurzform Währung  Kurzform
Belgien  BE Euro  EUR
Bulgarien  BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark  DK Dänische Krone DKK
Estland  EE Estnische Krone EEK
Finnland  FI Euro  EUR
Frankreich  FR Euro  EUR
Griechenland GR Euro  EUR
Irland  IE Euro  EUR
Island  IS Isländische Krone ISK
Italien  IT Euro  EUR
Japan  JP Japanischer Yen JPY
Kanada  CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien  HR Kroatischer Kuna HRK
Lettland  LV Lettischer Lats  LVL
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen  LT Litauischer Litas LTL
Luxemburg LU Euro  EUR
Malta  MT Euro  EUR
Niederlande NL Euro  EUR
Norwegen  NO Norwegische Krone NOK
Österreich  AT Euro  EUR
Polen  PL Polnischer Zloty PLN
Portugal  PT Euro  EUR
Rumänien  RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden  SE Schwedische Krone SEK
Schweiz  CH Schweizer Franken CHF
Slowakei  SK Euro   EUR
Slowenien  SI Euro  EUR
Spanien  ES Euro  EUR
Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK
Türkei  TR Türkische Lira  TRY
Ungarn  HU Ungarischer Forint HUF
USA  US US-Dollar  USD
Vereinigtes Königreich  
von Großbritannien  
und Nordirland           GB Britisches Pfund Sterling GBP                                                                                                                    
Zypern  CY Euro  EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein



1

1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger 
mittels Einzugsermächtigungs lastschrift über sein 
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten 
des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zah­
lungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis­ und Leistungs verzeich­
nis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeit­
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg verein bart, 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zu stimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor geschlagenen 
Zeitpunkt des Wirk samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi­
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin weisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäfts­
bezie hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam werdens der Änderungen 
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hin wei sen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher 
sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absätze 2 bis 6 AGB­Banken.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglich keit, 
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerde gegenstand 
eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombuds mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrens­
ordnung für die Schlich tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kunden beschwerdestelle beim Bun­
desverband deutscher Banken e. V., Post fach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur 
dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Grau­
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Ver stöße 
der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungs gesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

2 Einzugsermächtigungslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an 
einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der Kunde 
den Zahlungsempfänger Geldbeträge vom Konto des Kunden per Lastschriften einzu­
ziehen (Einzugsermächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungs­
vorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der ent sprechen­
den Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde kann der Belas tungs­
buchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift widersprechen, bis er sie genehmigt 
hat.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bank leitzahl 
der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, 
da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugs ermäch tigungs lastschrift 
aus schließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die 
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfän­
ger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs empfänger als seine Kundenken­
nung angegebenen Kontonummer und Bank leitzahl aus.

2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zahlungsempfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter Ein schal­
tung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers werden mit 
dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bank­
arbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nr. 2.3.2), wenn 

der Bank eine entgegen stehende Weisung des Kunden vorliegt, •
die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und  •
die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder
der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf  •
seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösun gen nimmt 
die Bank nicht vor.

2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften 
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird.

2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der  
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe 
Nr. 2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer Einzugs ermächtigungs lastschrift 
(siehe Nr. 2.3.2) wird die Bank den Kunden unterrichten.

 
Dabei wird die Bank, soweit 

möglich, die Gründe angeben.

2.3.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugs ermächti­
gungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten Lastschriftbetrag dem Zahlungs­
dienstleister des Zahlungsempfängers zu.
(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der Lastschrift-
belastungsbuchung
Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über die 
Genehmi gung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto.
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er dem Zahlungs­
empfänger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so hat er 
Ein wendungen gegen diese im Saldo des nächsten Rechnungs abschlusses enthaltene 
Belastungs buchung spätes tens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des 
Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine Einwendungen schriftlich geltend, 
genügt die Absendung inner halb der Sechs­Wochen­Frist. Das Unterlassen recht zeitiger 
Einwendun gen gilt als Genehmigung der Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses beson ders hinweisen.

2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung
(1) Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelastungs­
buchung, ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Abs. 1 hinaus von der Bank die Erstat tung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm für die Aus führung der Zah­
lung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer  
autorisierten Zahlung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zah­
lung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehler haft war. 
Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehler­
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Abs. 1 hinaus von der Bank die Erstat tung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zu sammen hang mit der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit 
denen sie das Konto des Kunden belastet hat.
(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten.

Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren
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2.5.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei 
einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nr. 2.5.1 und 2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund sätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Abs. 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmäßige Haf­
tungsgrenze gilt nicht

für nicht autorisierte Zahlungen, •
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,  •
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, •

und
für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. •

2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer 
nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung 
oder nicht autorisierten Zahlung
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nr. 2.5.2 und Schadens ersatz ansprüchen 
in Nr. 2.5.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Herausgabean­
sprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlun g oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von 
der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grund sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.
Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag 
zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 EUR je Zahlung be grenzt. Diese Haftungs beschränkungen gelten nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 2.5.2 bis 2.5.4 ist ausgeschlossen,

wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag  •
un gekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist,

oder
soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger ange­ •
gebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzu erlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis­ und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 2.5.1 bis 2.5.4 und Ein wendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätes tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autori sierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend 
dem für Konto informationen verein barten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungs buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nr. 2.5.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Ein haltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün den­
den Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die  •
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg falt 
nicht hätten vermieden werden können,

oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. •

                     Stand: Oktober 2009



Geschäfte in Wertpapieren

Nr. 1  Formen des Werpapiergeschäftes 
 (1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften 
(2) oder Festpreisgeschäften (3) ab. 

(2) Kommissionsgeschäfte  
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als
Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem anderen 
Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Aus-
führungsgeschäft) ab, oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkom-
missionär), ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen
Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den
Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des
Börsenhandels dies zulassen. 

(3) Festpreisgeschäfte  
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder
bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; dement-
sprechend übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Käuferin, oder sie
liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den
vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener
Zinsen (Stückzinsen). 

Nr. 2  Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte 
Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungs- 
grundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Sonderbedingungen. 
Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben zu ändern. über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die 
Bank den Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das  
Kommissionsgeschäft

Nr. 3  Usancen/Unterichtung/Preis 
 (1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen 
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am Ausführungs-
platz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der Bank.  
 
(2) Unterrichtung 
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. 
Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen die Bank 
oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten 
Benachrichtigung.  
 
(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie 
ist berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließlich fremder Kosten in Rechnung 
zu stellen. 

Nr. 4  Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes 
Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugsrechten 
nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte 
nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt 
die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich 
unterrichten.

Nr. 5  Festsetzung von Preisgrenzen  
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausfüh-
rungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge). 

Nr. 6  Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen 
(1) Preislich unlimitierte Aufträge 
Ein preislich unlimitierter Auftrag zum gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen 
(Nr. 2) nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht 
so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsge-
mäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. 
Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverzüglich 
benachrichtigen.  
 
(2) Preislich limitierte Aufträge 
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gül-
tig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, 
sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entsprechend den Ausführungsgrund-
sätzen (Nr. 2) für den nächsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die 
Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten. 

Nr. 7   Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten  
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für die  
Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder 
Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechts-
handels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer 
Bezugsrechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. Für die 
Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum 
Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1. 

Nr. 8   Erlöschen laufender Aufträge  
(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugs-
rechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen Ausfüh-
rungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen Ausschüttungen, der Ein-
räumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit 
Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten 
Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes 
ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien 
oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich 
limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit 
erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert 
werden. 
 
(2) Kursaussetzung  
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer 
Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche 
an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge für die betreffenden 
Wertpapiere, sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen.  
 
(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen  
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen gelten 
insoweit die Usancen der ausländischen Ausführungsplätze. 
 
(4) Benachrichtigung  
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich 
benachrichtigen.

Nr. 9   Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften  
Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts durch 
ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommissionärs. Bis zum 
Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei der Beauftragung eines  
Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

Nr. 10  Erfüllung im Inland als Regelfall  
Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden  
Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Ausland 
vorsehen.

Nr. 11  Anschaffung im Inland 
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere 
zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream 
Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand – Girosammel-
Depotgutschrift – (GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwah-
rung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. 
Diese Wertpapiere verwahrt die Bank für den Kunden gesondert von ihren eigenen 
Beständen und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).

Nr. 12  Anschaffung im Ausland 
(1) Anschaffungsvereinbarung 
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträ-
ge in in- oder ausländischen Wertpapieren im Ausland ausführt oder sie dem Kunden 
im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere verkauft, die im Inland 
weder börslich noch außerbörslich gehandelt werden oder sie als Kommissionärin 
Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren ausführt oder dem Kunden ausländische 
Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich 
oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft werden. 
 
(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern 
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren 
lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländischen Verwahrer (z. B. die 
Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle 
damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften 
und Usancen des Verwahrungsorts und den für den oder die ausländischen Verwahrer 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte 
Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann,
wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).
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(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung 
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des     
Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren oder eine andere im 
Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung 
treuhänderisch für den Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in 
Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem 
sich die Wertpapiere befinden (Lagerland). 
 
(4) Deckungsbestand 
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten 
WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu er-
füllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für die Kunden und für die 
Bank verwahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift 
erteilt worden ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe 
Dritter im Ausland oder im  Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des 
In- oder Auslands treffen sollten. 
 
(5) Behandlung der Gegenleistung 
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, 
so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung
Nr. 13  Depotauszug 

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.

Nr. 14  Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung 
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere 
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung von Zins-,     
Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren 
Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von 
fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die 
Bank den Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen 
(Bogenerneuerung). 
 
(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere 
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem ausländischen 
Verwahrer. 
 
(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen 
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank den Zeitpunkt 
der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung anhand der Veröffentlichungen 
in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im Ausland verwahrten 
rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt 
(Nummernauslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in Wert-
papierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern für die 
Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die Aufteilung des auf 
den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die Kunden vornehmen. Diese interne 
Aus losung wird unter Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann 
statt dessen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt 
werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist. 
 
(4) Einlösung in fremder Währung 
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wertpapiere in auslän-
discher Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die Bank den Einlösungs-
betrag auf dem Konto des Kunden in dieser Währung gutschreiben, sofern der Kunde 
ein Konto in dieser Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine 
Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Nr. 15  Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/ 
Wandelschuldverschreibungen 
(1) Bezugsrechte 
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, 
wenn  hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilungen“ erschienen 
ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels 
keine andere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand 
des Kunden gehörenden inlän dischen Bezugsrechte bestens verkaufen; ausländische 
Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im Ausland geltenden Usancen bestens 
verwerten lassen. 
 
(2) Options- und Wandlungsrechte 
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus 
Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kunden mit der Bitte um Weisung 
benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den „Wertpapier-Mitteilungen“ hinge-
wiesen worden ist.

Nr. 16  Weitergabe von Nachrichten 
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die die 
Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank solche Informationen vom 
Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, 
so wird die Bank dem Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit 
sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken können und die 
Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich Ist. So wird 
sie insbesondere Informationen über  
- gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,  
- freiwillige Kauf- und Umtauschangebote, 
- Sanierungsverfahren 
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterbleiben, wenn die 
Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom Kunden zu 
ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden 
Kosten in einem  Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen.

Nr. 17  Prüfungspflicht der Bank 
Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“ 
einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von Verlustmeldungen 
(Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind. Die Überprüfung auf 
Aufgebots ver fahren zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach 
Einlieferung.

Nr. 18  Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden 
 (1) Urkundenumtausch 
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den „Wertpapier-
Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Einreichung von Wertpapier-
urkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt 
und damit auch keine Anlageentscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion 
der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der 
Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet. 
 
(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft  
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigen-
schaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwecke der 
Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte 
Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. 
Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mög-
liche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden 
nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung an den 
Kunden vernichten.

Nr. 19  Haftung 
(1) Inlandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzu-
zieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank auch für die 
Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking AG. 
 
(2) Auslandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten ausländi-
schen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die 
Clearstream Banking AG oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie 
einer Verwahrung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle, haftet die Bank für 
deren Verschulden.

Nr. 20  Sonstiges 
(1) Auskunftsersuchen  
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden oder 
die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen 
regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder 
des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die 
Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende 
Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird 
den Kunden hierüber benachrichtigen.  
 
(2) EinIieferung/Überträge 
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder ausländi-
sche Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depotguthaben von einem 
anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland, 
wird ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.

Stand: Juli 2007
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Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Dienstleistungsunternehmen wie Banken und Versicherer können heute ihre Aufgaben nur noch mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse kor-
rekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. Die Verarbeitung der uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung 
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie, der 
Kunde, eingewilligt haben.

Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn sie im Rahmen der Zweckbestim-
mung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit 
sie zur Wahrung berechtigter Interessen der datenverarbeitenden Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung haben. Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist im Depot- bzw. 
Kontoeröffnungsantrag der Augsburger Aktienbank AG eine Einwilligungsklausel aufgenommen worden. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung 
nennen.

1. Datenspeicherung bei der Augsburger Aktienbank AG (AAB)
Wir speichern Daten, die für die Depot- bzw. Kontoführung notwendig sind. Das sind Ihre Angaben im 
Antrag (Antragsdaten) und technische Daten wie Kontonummer, Kundennummer, Höhe des Anteil-
bestandes, Bestandsbewegungen und Gestaltung des Kontos oder Depots (Vertragsdaten) sowie die 
Provisionsabrechnung mit Vermittlern.

2. Datenverarbeitung bei sonstigen Stellen
Zum Schutz der Kunden verlangt der Gesetzgeber, dass einzelne Banksparten (z. B. Bausparen, 
Investmentsparen) und Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) durch 
rechtlich selbstständige Gesellschaften betrieben werden. 
Zur Kostenersparnis können die Gesellschaften dabei auf einzelne Datenbereiche gemeinsam zugrei-
fen. Dann kann z. B. Ihre Adresse von einer Stelle aus gepflegt werden, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Gesellschaften der Gruppe abschließen. So können vor allem Ihre Adresse und die 
Tatsache, dass Sie unser Kunde sind, bei allen Gesellschaften der Vermittlungsgesellschaft abfragbar 
sein. Auf diese Weise kann man eingehende Post immer richtig zuordnen und Ihnen bei telefonischen 
Anfragen sofort den zuständigen Vermittler nennen.  

Die Abfrage Ihrer Kontonummer, Ihrer Kundennummer, Ihres Geburtsdatums und Ihrer Bankver-
bindung erleichtert z. B. in Zweifelsfällen die korrekte Verbuchung von Geldeingängen und erspart 
Rückfragen. 
Um eine kundenfreundliche Betreuung für alle Produkte und Dienstleistungen der Vermittlungsgesell-
schaft zu erleichtern, kann es erforderlich sein, Ihre Konto-, Depot- oder Freistellungsdaten abzurufen. 
In allen Fällen ist die Datenweitergabe nur im Einklang mit den Vorschriften des BDSG und dem Bank-
geheimnis möglich. Deshalb benötigen wir Ihre persönliche Zustimmung. Das Vertrauen, das Sie uns 
damit gleichzeitig entgegenbringen, wissen wir zu schätzen. Wir werden deshalb mit der Weitergabe 
Ihrer Daten sehr sorgfältig umgehen und Ihr Einverständnis nicht zu Ihrem Nachteil nutzen. 
Als speichernde Stellen kommen zurzeit in Betracht 
- Augsburger Aktienbank AG 
- Vermittlerorganisation 
- Service-Provider der Augsburger Aktienbank AG 
Der Service-Provider stellt den Beratern und Vermittlern Dienstleistungen und Softwarelösungen im 
Bereich Internet und E-Commerce zur Verfügung. Die Augsburger Aktienbank AG stellt dem Service-
Provider wiederum Konto-/Depot- und Kundendaten bereit, um den angebundenen Beratern und 
Vermittlern die Möglichkeit zur Einsichtnahme zu geben. Damit soll eine auf Kundenbedürfnisse 
zugeschnittene Beratung und Betreuung gewährleistet werden. 
Alle Mitarbeiter sind ausdrücklich auf das Datengeheimnis nach dem BDSG verpflichtet worden. 
Außerdem besteht folgende Verschwiegenheitspflicht: Bankgeheimnis (für die Mitarbeiter der Bank).

3. Betreuung durch Mitarbeiter der Vermittlungsorganisation
Sofern Sie im Rahmen unseres Dienstleistungsangebots von einem Vermittler (z. B. einem selbststän-
digen Handelsvertreter) betreut werden, erhält dieser von uns, um seine Aufgabe ordnungsgemäß er-
füllen zu können, die für Ihre Betreuung notwendigen Angaben über Ihre Geld- und Kapitalanlage. Ihr 
Vermittler verarbeitet und nutzt selbst personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer Betreuung. Auch er 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und damit seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

4. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre in Dateien gespeicherten Daten und 
deren Verwendung sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung dieser Daten.

	 Stand: Januar 2008
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